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RS OGH 1982/4/27 5Ob577/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1982

Norm

ABGB §365 A

StGG Art5

Rechtssatz

Eine Enteignung eines Privatrechts liegt nicht nur dann vor, wenn der hoheitliche Eingri7 allein auf dieses Recht

gerichtet ist, sondern auch dann, wenn es ohne formelle Enteignung, dh ohne selbst Gegenstand eines Verfahrens

gegen den Berechtigten zu sein, durch einen Verwaltungsakt ( Bescheid ) oder unmittelbar durch Gesetz (

"Legalenteignung" ) gänzlich aufgehoben oder zumindest wesentlich beschränkt wird.
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